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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 28 . Karlsruhe , den 28. Juni 1843 .

—Fünfundzwanzigſte Plenarſitzung vom 7, Juni .
6 ſificat der Pfarrbeſoldungen . )

Ein weltliches Mitglied hält dann folgenden Vortrag :
In der Hoffnung , daß die Claſſification die vorhandenen

Uebelſtände , namentlich den häufigen Dienſtwechſel der Pfarrer
heben würde , habe man das ' orliegende Project entworfen
Der Redner vor ihm habe dieſe Hoffnung nicht , und es könne
dieſelbe auch nicht theilen Die Verä derungen würden nack
wie vor gleich häufig ſeyn, da mit dem Tod, der Verſetzung
oder Penſionirung eines Geiſtlichen immer ein ſolcher Wechſel
eintreten müſſe . Nur hinſichtlich der Aufbeſſerung zu gering
dotirter Pfarreien ſey ein Vortheil ſichtbar ; aber auch hier
werde das angedliche Verbleiben des Geiſtlichen bei ein und
derſelben Gemeinde nicht in

jetzt glaube . Die Stellen ſelbſt ſeyen und bleiben dennoch immer
verſchieden , theils nach der Lage und Annehmlichkeit des Ortes ,
theils nach dem Betrag und Einkommen der Ste zebühren ,

er Weiſe erzielt werden , wie man

—

welche nicht überall dieſelben wären , und ſo werde der Vortheil
des neuen Projectes von den bisherigen Nachtheilen begleitet .
Man halte die Maßregel wegen der Zehntablöſungscapitalien
und deren Unterbringung für eine unabweisbare Nothwendig⸗
keit , aber man ſollte doch vorher einen Verſuch machen , die
Gemeinden , welchen dieſes Vermögen gehöre , zu fragen , ob ſie
die Verwaltung deſſelben nicht übernehmen und die Zinſen der
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Urde
d 8 der großt Abhär lkeit

des der Gemeinden führen Unter den jetzigen

Verhältniſſen , wo die Promotion durch die Bewerbung der

Geiſtlichen um andere Stellen geſchehe , ſey es nur ſelten mög

lich , daß die Beförderung derſelben aus einer beſondern Gunſt
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Wenn aber ſchon auf dieſer Seite eine ſo große Unſicherheit

entſtehe , ſo werde die Abhängigkeit der Gemeinden noch größer
werden . Dieſe hätten jetzt auch mitzuſprechen über kirchliche
Einrichtun ja ſogar über den Gottesdienſt ; wenn aber der

Staat ihnen das Pfründevermögen nähme, dann werde es auch

ahin kommen , daß man die andert chte derſelben auch nicht

mehr hoch anſchlage , und am E hnen di e Agende

vorſchreiben werde Der Geiſtliche könn ſolchem Falle nicht

widerſprechen veil er dadurch ſeine Promotion aufs Spiel

ſetzen könnte , die Gemeinden auch nicht , weil ſie nichts mehr

ißen , und deshalb ebenſo von der Gunſt des Staates ab

hängig wären , der Oberkirchenrath , als eine Staatsſtelle , könne

der Kirche dafür auch keine Garantie bieten . Die im 8. 16

angegebenen Garantien ſeyen nicht hinreichend . Wohl ſollten
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rück bleiben ; dieſe frage man nicht einmal Dies widerſtreite

dem Rechtsgefühl , da der Patron , wenigſtens in den meiſten
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Darum hätte man zuerſt mit den Patronen deln

ſollen , und ſey der Entwurf in dieſer Beziehung un

vollſtändig . So lange die Gemeinden nicht gefragt , mit den
9* atronen nicht unterhandelt worden , und auf der Baſis dieſer2

1 1Unterhandlungen die einzelnen Claſſen nicht näher beſtimmt
8ſeyen , ſo lange könne es der ganzen Sa he ſeine Zuſtimmung

Ein Mitglied der Commiſſion will ſeine Erwiderung gegen

die Anſichten und Behauptungen der beiden vorhergehenden
Sprecher in Eins zuſammenfaſſen
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Von dem erſten ſey ein neues Profect vorgeſchlagen worden ,
das ebenſo von dem Vortrag des Oberkirchenrathes , wie von
den Commiſſionsanträgen entſchieden abweiche Dieſes Project

och zu prüfen zu be ſey eine Sache der Un

lichkeit Es könne deshalb nur auf me Vertagung der

Sache hinziel

Hinſich d t˖ le es vorläufig
U N e ein bedeutendes

G 565 d hlagene Garantie für

ſtürmiſchen Zeit ichend ſey und

ungenommen werden müſſe , daß , wenn daſſelbe in Diſtricts —⸗

fonds vereinigt werde , der Staat thigenfalls um ſo leichter
die Ha auf F bgeſehen von der Frage :

St lleg und bei de gegen
u gen Eii tung deſſelben geſchehel dürfe man auch

die andere Sei er Sache nicht vergeſſen . Wie würde es

was vorgeſchlagen s Vermögen in

Hand en werde v unten her

auf dieſem Vermögen ergehen ? Da würden die Gemeinden

die Hand auf daſſelbenl d 1: Wi llen den Pfarrer
ſcho W 6 8 ral ſo bedeutend an —

fů müff an auchd erwähnen welche von

beiden die nachtheiligere ſey, überlaſſe er der Verſammlung ſelbſt

zu beurtheilen .

In Zeiten der Noth , ſage man , werden die Verpachtungen
übel ausfallen , aber dies ſey bei dem gegenwärtigen Zuſtand
ganz ebenſo , nur daß jetzt der einzelne Pfarrer weit mehr

darunter leiden müßte , und weit weniger Mittel in Händen

hätte , dieſe Nachtheile zu beſeitigen , als wenn mit der Hülfe

des Ge die einzelnen Na U m der 1 den

könnten .

Wohl ſey die Ausgleichung der Beſoldungsver ſehrhe

inſchenswerth und ein wichtiges Moment für den Vorſchlag ,
aber nach ſeiner Anſicht keineswegs die Hauptſache ; die jeden

falls ſich bedeutend vermindernden Wechſel der Pfarrer und

ihre Wirkſamkeit bei den Gemeinden ſchlage er viel höher an

Durch das Project würde erreicht werden , daß ein redlicher
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Was hinſichtlich der Uebergabe der Zehntceapitalien an die

Gemeinden geſagt und in Bezug auf die Hülfe für die Pfrün

den durch Belaſtung der Alme hlagen worden ſey

darauf könne ke W̃
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Projectes fürchte Aber dieſer Beziehung müſſe man zuerſt

vaß vet
Geiſtliche ſich abhängig wiſſe oder nicht ? ömmer werde der

◻ 8 2

ſelbe weniger abhängig bleiben , als jeder Staatsdiener ; denn
Ahe uui K0ↄ 5 7er habe nie , wie dieſer , die Anſichten einer Regierung

4 Inde us dem 1 Bes les chtreten , ſondern aus dem erſten Bewußtſeyn ſeines chriſtlichen
Glaubens und Lebens 4 wWohinGlaubens und Lebens zu ſpreck n n die Kirche ihn

zu ihrem DVienſte geſtellt hätt

Man Kal anga hen daß dur NorordMan habe angegeber daß durch §. 2 der Verordnung
der Willkür hinſichtlich der Beförderung und Verſetzung derEl
Geiſtlichen Thür und Thor geöffnet werde . Dies könne nur
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der geſetzlichen Beſtimmungen der Pro

iot ordnung , von denen die Commiſſion ſich zu entfernen

nicht beabſichtigt habe , hervorgegangen ſeyn. Ein flüchtiger
k auf d b n Para phen daß die bear

ſtande Verſetzungen von jel en geſchehen könn und

ich den dortigen Beſtimmu n el leichte 1 ge⸗

eſen wäre als dem 8 F. 2 rfs

Damit falle 1 t an von einer größern Ab

hängigkeit der Geiſt 0 uen Maßregel ange —
7 1

Hinſichtlich der Abhängigkeit des Geiſtlichen wegen ſeiner

dogmatiſchen Anſichten gebe §.
15

und 16 des Commiſſions⸗

erichtes ſcho ge Wide 1 betreffenden

Einn Was aber
die Abhängigkeit in politiſcher Be⸗

betreffe , ſo müſſe man , abgeſehen davon , daß dieſes

hätte ſeyn kön⸗bei der bisherigen Einrichtung eb

dafür halten , daß es nicht in dem Berufe des Geiſtlichen

liege , ſich in politiſche Dinge zu miſchen , und ihm die

zu überlaf ſeyen , u mer es de thu

Ferner ſage die Gemeinden würden durch die Maßregel

abhänai verden 1 als Stift den Pfründen jeder

falls er die Vertheilung ihrer Ueberſchüſſe zu Rathe gezogen
n dem ſey aber nicht alſo . Nur in wenigen Fällen

würde man die Stiftung durch die Gemeinde nachweiſen kön —

nen , und gerade in dieſen Fällen ſeyen die Beſoldungen die

zſten und ſchlechteſten , denen nicht nur nichts genommen ,

1 nad dem qꝗn ct noch zugelegt werde ; die großen und
Ne oenguten Pfarreien b

ziehung die R de ſ yn kö 11 die Gemeinden licht ge

tiftet

Da egen hi D Gemeinden d berechenbaren Vor —

theil , daß man ſt auf ihre Bedürfniſſe bei der Beſetzung
der Pfarrſtellen Rückſicht nehmen und ihren Wünſchen mehr

Gehör geben könne , als wenn , wie bisher , der Pfarrer , nur

damit er mit einer etwas beſſern Beſoldung leben könne , von

einer Gemeinde zur andern befördert werden müſſe . Da ſeyen

die innerſten Bedürfniſſe der Gemeinden in weit höherem Grade
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verletzt Us dies durch einen blos uſſerlichen Abzug eines

heils der Beſoldung bei volll iener Wahrung der innern

Gemeindebedürfniſſe der Fall ſeyn werd s ſey ein Gewint

welcher den nur eingebildeten Verluſt unendlich übertreffe

Darauf wird die Sitzung geſchloſſen , und die Fortſetzung

der Discuſſion auf die nächſte verſchobe
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